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1 Ausfertigungsvermerk

Der Bebauungsplan mit den nachstehenden Textfestsetzungen wird hiermit ausgefertigt.

Simmertal, den 0% oE

Günter Klasson

Ortsbürgermeister
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2 Planungsrechtliche Festsetzungen

In Ergänzung zur Planzeichnung werden folgende Festsetzungen getroffen.

2.1 Art der baulichen Nutzung gemäß §9 Abs.1 Nr.1 BauGB

Das Gebiet wird als WA (Allgemeines Wohngebiet) gemäß §4 BauNVO festgesetzt.

Gemäß §4 Abs.2 BauNVO zulässig sind:

. Wohngebäude,

. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften
sowie nicht störenden Handwerksbetriebe,

. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,

Gemäß §4 Abs.3 BauNVO sind ausnahmsweise zulässig:

. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe

Gemäß §1 Abs.6 BauNVO werden die folgenden Ausnahmen nicht Bestandteil des Bebau
ungsplanes: 5

. Anlagen für Verwaltungen,

. Gartenbaubetriebe,

. Tankstellen

2.2 Maß der baulichen Nutzung gemäß §9 Abs.1 Nr.1 BauGB

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind auf die Maße wie folgt beschränkt. Die Grund-
flächenzahl (GRZ) und die Zahl der Vollgeschosse sind gem. §17 BauNVO als Höchstgrenze
festgesetzt.

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in §1 9 Abs.4 Satz 1 BauNVO be
zeichneten Anlagen bis zu 50 vom Hundert überschritten werden.

Ausnahmen von der Zahl der Vollgeschosse können bei eingeschossigen Bauten zum Ausbau
des talseitigen Kellergeschosses (Untergeschoss) zu Wohnzwecken gemäß §31 Abs.1
BauGB in Verbindung mit §16 Abs.6 BauNVO ausnahmsweise zugelassen werden, sofern
sich diese Bauweise aus den Geländegegebenheiten ergibt.
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Baugebietsteil 1 2 3 4 5

Baugebietsart WA WA WA WA WA

Bauweise o H o E, D H

Grundflächen- 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
zahl (GRZ)

Geschossflä- 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
chenzahl (GFZ)

Zahl der Vollge- II II II II II
schosse

2.3 Bauweise gemäß §9 Abs.1 Nr.2 BauGB

Im Baugebiet sind gemäß §22 Abs.2 und 3 BauNVO die für die jeweiligen Baugebietsteile
genannten Bauweisen zulässig.

2.4 Überbaubare Grundstücksflächen gemäß §9 Abs.1 Nr.2 und 3 BauGB

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Bebauungsplan durch Baugrenzen ausgewie
sen. 6
2.5 Nebenanlagen, Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie und

Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gemäß §9 Abs.1 Nr.4 BauGB

Im Baugebiet sind untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen sowie Anlagen zur Nut-
zung solarer Strahlungsenergie und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen nach §14 BauNVO zu-
lässig, sofern sie dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des
Baugebietes selbst dienen und seiner Eigenart nicht widersprechen.

Ergänzend wird entsprechend § 23 Abs. 5 BauNVO bestimmt, dass Nebenanlagen im Sinne
des § 14 BauNVO sowohl innerhalb als auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen
zulässig sind bei Einhaltung eines Mindestabstands von 3,0 m zur Straßenbegrenzungslinie.

2.6 Garagen, Carports, überdachte Stellplätze und Stellplätze gemäß §9
Abs.1 Nr.4 BauGB

Garagen, Carports und überdachte Stellplätze1 sind innerhalb der gesamten Grundstücksflä
che zulässig. Garagen müssen einen Mindestabstand von 5,00 m zur Straßenbegrenzungsli
nie einhalten.

1

Garagen sind vollständig umschlossene Räume zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. Eine Garage
liegt dann regelmäßig vor, wenn die allseitige Umschließung des Raumes durch Bauteile wie Wände
sichtbar wird.
Carports sind überdachte Stellplätze (siehe unten), die über zusätzliche geschlossene Seitenwände
verfügen können.
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2.7 Öffentliche und private Grünflächen gemäß §9 Abs.1 Nr. 15 BauGB

Die öffentlichen Grünflächen werden der Zweckbestimmung „Spielplatz“ und Freizeitgelände
festgesetzt. Es sind nur Anlagen und Nutzungen zulässig, die der jeweiligen Zweckbestim
mung dienen.

2.8 Flächen für den Gemeinbedarf sowie für Sport- und Spielanlagen ge

mäß §9 Abs.1 Nr.5 BauGB

Die Flächen für den Gemeinbedarf werden für die Einrichtungen „Kindertagesstätte“ und „Ju
gendheim“ festgesetzt.

7

Überdachte Stellplätze sind Flächen zum Abstellen von Kraftfahrzeugen mit einer Überdachung.
Zusälzliche Seitenwände sind nicht zulässig.
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3 Regelungen nach Landesgesetzen (Übernahme von auf Lan-
desrecht beruhenden Festsetzungen in den Bebauungsplan
gemäß § 9 Abs. 4 BauGB)

3. 1 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften gemäß §88 LBauO

3.1.1 Dachneigung

Es erfolgt keine Einschränkung der Dachneigung.

3.1.2 Dacheindeckung

Für die Dacheindeckung dürfen keine glänzenden und/oder stark reflektierenden Materialien
verwendet werden, zulässig sind jedoch — unabhängig von ihrer konstruktiv bedingten Farb
gebung — Anlagen zur solaren Energiegewinnung.

Eine Dachbegrünung wird empfohlen.

3.1.3 Einfriedungen

Einfriedungen im Bereich der Straßenbegrenzungslinie sind nur als maximal 1,20 m hohe 8Zäune einschließlich eines max. 0,20 m hohen massiven Sockels oder als lebende Hecke
zulässig.

3.1.4 Nicht überbaute Flächen

Gemäß §10 LBauO sind nicht überbaute Flächen bebauter Grundstücke zu begrünen, soweit
sie nicht für eine zulässige Nutzung benötigt werden. Befestigungen, die die Wasserdurchläs
sigkeit des Bodens wesentlich beschränken, sind nur zulässig, soweit ihre Zweckbestimmung
dies erfordert.
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4 Hinweise

4.1 Änderung der Rechtsverhältnisse

Die vorliegende Planung ersetzt die vorherigen Planungen und hebt diese auf. Für den Gel
tungsbereich des Bebauungsplanes „Zwischen Schulstraße, Hauptstraße sowie beiderseits
der Herrenstraße — 1 . Änderung“ gelten die aktuellen Rechtsverhältnisse entsprechend Auflis
tung auf der Planurkunde.

4.2 Einfriedungen entlang landwirtschaftlich genutzter Grundstücke

Gemäß §42 Nachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz müssen Einfriedungen von der Grenze
eines landwirtschaftlich genutzten Grundstückes, das außerhalb eines im Zusammenhang be
bauten Ortsteiles liegt und nicht in einem Bebauungsplan als Bauland zugewiesen ist, auf Ver
langen des Nachbarn 0,5 m zurückgesetzt werden. Einfriedungen müssen von der Gren-ze
eines Wirtschaftsweges 0,5 m zurückgesetzt werden. Eigentümer und Nutzungsberechtig-te
eines Grundstückes haben mit Bäumen und Sträuchern von den Nachbargrundstücken - vor-
behaltlich des § 48 Nachbarrechtsgesetz - die in § 44 und 45 Nachbarrechtsgesetz auf-ge
führten Abstände einzuhalten.

4.3 Bodenschutz 9
Gemäß §202 BauGB ist “der Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher
Anlagen sowie bei wesentlichen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, in nutz
barem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen.“ Bei der La
gerung der Mutterbodenmassen sind die Anforderungen der DIN 18915 zu beachten.

4.4 Gehölzrodungen

Gehölzrodungen sind ausschließlich — insbesondere aus Gründen des Vogelschutzes — zwi
schen dem 01 . Oktober und 28. Februar durchzuführen.

4.5 Ingenieurgeologie

Boden

Bei allen Bodenarbeiten, auch bei Bau- und Unterhaltungs- und ggf. Ausgleichsmaßnahmen,
sind die Vorgaben nach §202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 und 19731 sowie die For
derungen des Bodenschutzes (BBodschG und BBodschV) zu beachten.

Hydroqeologie

Ist die Versickerung anfallenden, nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswassers ge
plant, so sollte die Versickerungsmöglichkeit mittels geeigneter Methoden untersucht werden.
Die Versickerung soll vorzugsweise über die belebte Bodenzone erfolgen.
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Inqenieurgeoloqie

Die Anforderungen der DIN 1054, DIN 4020 und DIN 4124 an den Baugrund sind zu beach
ten.

GeoIoqiedateniesetz

Nach dem Geologiedatengesetz ist die Durchführung einer Bohrung bzw. geologischen Un
tersuchung spätestens 2 Wochen vor Untersuchungsbeginn beim Landesamt für Geologie und
Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) anzuzeigen. Für die Anzeige sowie die spätere Übermittlung
der Bohr- und Untersuchungsergebnisse steht das Online-Portal Anzeige geologischer Unter-
suchungen und Bohrungen Rheinland-Pfalz unter https://qeoldg.lqb-rlride zur Verfügung.

4.6 Oberflächenwasserbewirtschaftung

Anfallendes Regenwasser und unverschmutztes Oberflächenwasser ist in geeigneter Weise
rückzuhalten, zu speichern und als Brauchwasser 1 Grauwasser zu nutzen.

Das Baugebiet ist an die Ortskanalisation von Simmertal angeschlossen.

Schmutzwasserbeseitiqung

Das Baugebiet ist an die örtliche Schmutzwasserkanalisation anzuschließen.

Brauchwasseranlaqen
i oBrauchwasseranlagen sind gemäß der allgemeinen Entwässerungssatzung der Verbandsge

meinde den Verbandsgemeindewerken anzuzeigen.

Sofern die Sammlung von Niederschlagswasser in Zisternen zur Brauchwassernutzung u.a.
für die Toilettenspülung vorgesehen ist, sind nachfolgende Hinweise zu beachten:

1 . Es dürfen keine Verbindungen zum Trinkwassernetz hergestellt werden. Sämtliche Lei
tungen im Gebäude sind mit der AufschriftlHinweisschild „Kein Trinkwasser“ zu kenn
zeichnen.

2. Bei der Installation sind die Technischen Regeln, hier insbesondere die DIN 1988 so-
wie die DIN 1986 und DIN 2001 zu beachten.

Reqenerative Energie

Sollte der Einsatz regenerativer Energien vorgesehen werden, hier die Nutzung von Erdwärme
(Geothermie), wird darauf hingewiesen, dass hierfür ein wasserrechtliches Erlaubnisverfahren
bei der zuständigen Unteren Wasserbehärde durchgeführt werden muss.

4.7 Kulturdenkmäler gemäß §17 Denkmalschutzgesetz

Funde müssen gemäß §17 DschG unverzüglich gemeldet werden. Entsprechend §16-21
DSchG besteht eine Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht bei archäologischen Fun
den.

1 . Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmal-
schutzgesetzes (DSchG) vom 23.3.1978 (GVBI.,1978, S.159 if), zu-letzt geändert
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBI. 5. 543) hinzuweisen. Danach ist
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jeder zutage kommende, archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle
soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Ver
lust zu sichern.

2. Absatz 1 entbindet Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwal
tung jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE.

3. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Lan-
desarchäologie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere Rettungs
grabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderungen
der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchführen können. Im Ein-
zelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen
Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge für die Maß-
nahmen erforderlich.

Die Direktion Landesarchäologie ist an den weiteren Verfahrensschritten zu beteiligen, da je-
derzeit bisher unbekannte Fundstellen in Erscheinung treten können.

4.8 Öffentliches Stromversorgungsnetz

Die Baugrundstücke werden bei der Erschließung des Baugebietes, mit ca. 1 ‚5 m langen An-
schlussleitungen an das öffentliche Stromversorgungsnetz angeschlossen, die später bis zu
den Neubauten verlängert werden. Die Kabel stehen unter elektrischer Spannung. 1 1
Die aufdem Grundstück befindlichen Stromversorgungsleitungen sind unentgeltlich zu dulden.
Überprüfungen und Arbeiten an Leitungen werden dem Netzbetreiber oder von ihm beauftrag
ten Unternehmen jederzeit gestattet. Mit Bauarbeiten in Kabelnähe darf erst nach Abstimmung
mit dem Netzbetreiber begonnen werden (pIanauskunft-rnh(westnetz.de).

4.9 Begrünung im Bereich der Versorgungsanlagen und -leitungen

Bei einer Begrünung im Bereich von Versorgungsanlagen und -leitungen sind die Hinweise
des DVGW-Arbeitsblattes GW 125 - Baumanpflanzungen im Bereich von unterirdischen Ver
sorgungsanlagen - zu beachten. Gemäß dem Regelwerk Abwasser - Abfall, Hinweise H 162
sind Kanalleitungen beidseits 2,50 m von Anpflanzungen freizuhalten, ohne dass Schutzmaß
nahmen erforderlich werden. Sollte dieser Sicherheitsabstand im Einzelfall unterschritten wer-
den, sind Schutzmaßnahmen erforderlich, um die Gehölzwurzeln von den Versorgungsanla
gen fernzuhalten.

4.10 Telekommunikation

In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungs
zone in einer Breite von ca. 0,3 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der
Telekom vorzusehen.

Hinsichtlich geplanter Baumpfianzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen
und Kanäle“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013;
siehe insbesondere Abschnitt 6, zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baum-
pflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Te
lekom nicht behindert werden.
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Zur Versorgung mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung
neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plangebiets erforderlich.

Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche eigenen oder Ihnen bekannten
Maßnahmen Dritter im Bereich folgender Straßen stattfinden werden.

Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit
dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass
Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen
Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich
angezeigt werden.

Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine Versorgung des
Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise nur bei Aus-
nutzung aller Vorteile einer koordinierten Erschließung sowie einer ausreichenden Planungs
sicherheit möglich ist.

Wir bitten daher sicherzustellen, dass

. für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Erschließungsgebiet die ungehin
derte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung der künftig gewidmeten Verkehrswege
möglich ist,

. entsprechend § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB folgende Flächen als mit einem Leitungsrecht
zu belasten festgesetzt werden und im zweiten Schritt eine beschränkte persönliche
Dienstbarkeit im Grundbuch zugunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn,
mit folgendem Wortlaut eingetragen wird: “Beschränkte persönliche Dienstbarkeit für
die Telekom Deutschland GmbH, Bonn, bestehend in dem Recht auf Errichtung, Be
trieb, Änderung und Unterhaltung von Telekommunikationslinien, verbunden mit einer
Nutzungsbeschränkung.“

. der Erschließungsträger verpflichtet wird, in Abstimmung mit uns im erforderlichen Um-
fang Flächen für die Aufstellung von oberirdischen Schaltgehäusen auf privaten Grund-
stücken zur Verfügung zu stellen und diese durch Eintrag einer beschränkten persön
lichen Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom Deutschland GmbH, Sitz Bonn, im
Grundbuch kostenlos zu sichern,

. eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstimmung der Lage und der Dimensionierung
der Leitungszonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnah
men für Straßenbau und Leitungsbau durch den Erschließungsträger erfolgt,

. die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der TK-lnfrastruktur in Lage und Ver
lauf nicht mehr verändert werden.

4.11 Brandschutz

. Flächen für die Feuerwehr:

Gemäß § 1 5 (4) LBauO müssen für jede Nutzungseinheit in jedem Geschoss mit einem Auf-
enthaltsraum zwei Rettungswege vorhanden sein. Sofern der zweite Rettungsweg über die
Kraftfahrdrehleiter der Feuerwehr sichergestellt werden muss, sind Feuerwehrzu- und -
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durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr anzuordnen. Sofern
Gebäude mehr als 50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt liegen, sind Zu- und
Durchfahrten, sowie je nach Erfordernis Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr
anzuordnen. Dies gilt insbesondere für autofreie Siedlungen, Wohnparks, „Gated-Communi
ties“, etc. Einzelheiten zur baulichen Ausführung von Zu- und Durchfahrten und Aufstell- und
Bewegungsflächen für die Feuerwehr, müssen den Anforderungen nach § 7 der LBauO sowie
der Richtlinie „Flächen für die Feuerwehr (Rheinland-Pfalz)“ entsprechen. Die Flächen für die
Feuerwehr sind so zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer zulässigen
Gesamtmasse von 16 t und einer Achslast von 1 0 t befahren werden können. Die Tragfähigkeit
von Hofkellerdecken, wie z.B. Decken von Tiefgaragen, ist gesondert gemäß den Vorgaben
von Punkt 1 der Richtlinie zu bemessen und auszuführen. Die Zu- und Durchfahrten sowie die
Aufstell. und Bewegungsflächen für die Feuerwehr dürfen nicht durch Einbauten eingeengt
werden und sind ständig freizuhalten. Begrünungen im Bereich von Zu- und Durchfahrten so-
wie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr sind so zu planen, anzulegen und zu
unterhalten, dass diese die Zu- und Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für
die Feuerwehr nicht einschränken. Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass die in der Richt
linie vorgesehenen „Geländestreifen frei von Hindernissen“ bei Aufstellflächen für die Kraft-
fahrdrehleiter gleichermaßen wie die Aufstellfläche selbst zu befestigen ist. Die Kennzeich
nung der Zu- und Durchfahrten und Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr hat
ausschließlich nach den Maßgaben des Bauaufsichtsamtes zu erfolgen. Es bestehen keine
Bedenken, am Anfang von Zu- und Durchfahrten für die Feuerwehr Sperrvorrichtungen (Sperr- 1 3
balken, Ketten, Sperrpfosten) vorzusehen, wenn sie Verschlüsse erhalten, die mit dem Schlüs
sel A für Überflurhydranten nach DIN 3223 oder mit einemBolzenschneider geöffnet werden
können (nicht zu kurze Bügel, 0 8mm), oder wenn diese mit einer Verschlusseinrichtung gem.
DIN 14925 ausgestattet werden. Zur Gestaltung von öffentlichen Verkehrsflächen für den Ein-
satz von Brandbekämpfungs- und Rettungsgeräten/Fahrzeugen im Bebauungsgebiet gelten
o.g. Punkte analog. Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr
führt und bei denen die Oberkante der Brüstungen notwendiger Fenster oder sonstiger zum
Anleitern bestimmte Stellen mehr als 8 Meter über der Geländeoberfläche liegen, dürfen nur
erreicht werden, wenn die erforderlichen Rettungsgeräte von der Feuerwehr vorgehalten wer-
den.

. Löschwasserversorgung

Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist eine Wassermenge von 800 1/min (48m3/h)
in einem Umkreis von 300m über einen Zeitraum von mindestens 2 Stunden nachzuweisen.
Sollten Gebäude mit mehr als drei Vollgeschossen geplant werden, erhöht sich die erforderli
che Löschwassermenge auf 96m3/h. Die Umkreisregelung gilt nicht über unüberwindbare Hin-
dernisse hinweg. Diese sind z. B. Bahntrassen oder mehrstreifige Schnellstraßen sowie große,
lang gestreckte Gebäudekomplexe, die die tatsächliche Laufstrecke zur Löschleitungsverle
gung gegenüber dem Umkreis um die Löschwasserentnahmestellen unverhältnismäßig ver
längern. Der Nachweis der ausreichenden Löschwasserversorgung ist in Abstimmung mit dem
örtlich zuständigen Wasserversorgungsunternehmen zu führen und der zuständigen Brand-
schutzdienststelle vor Baubeginn vorzulegen. Die Entnahmestellen für das Löschwasser (Hyd
ranten im öffentlichen Straßenland) sind nach den derzeit gültigen technischen Regeln und
Arbeitsblättern der „Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches - DVGW“ zu planen
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und auszuführen. Sie sind so anzuordnen, dass sie jederzeit für die Feuerwehr zugänglich
sind. Der Abstand zwischen den Hydranten darf nicht mehr als 150 Meter betragen. Der An-
lage von Unterflurhydranten gemäß DIN 3222 ist der Vorrang zu geben. Die Lage der Lösch
wasserentnahmestellen ist durch Schilder nach DIN 4066 — Hinweisschilder für den Brand-
schutz - gut sichtbar zu kennzeichnen. Auf § 28 (2) LBKG RLP - „Landesgesetz über den
Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz“ wird hingewiesen. Der Netz-
druck von mindestens 1 ‚5 bar im öffentlichen Versorgungsnetz ist sicherzustellen.

4.12 Landesbetrieb Mobilität

Bei der verkehrlichen Erschließung über die bestehenden Gemeindestraßen, die außerhalb
des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes eine Verknüpfung mit dem klassifi
zierten Straßennetz aufweisen, muss die Verkehrssicherheit in den Einmündungsbereichen
grundsätzlich gewährleistet sein.

Das heißt es ist sicherzustellen, dass die dort stattfindenden Fahrbeziehungen verkehrssicher
abgewickelt werden können.

Allgemeine Bedingungen:

Die Gemeinde hat zur Vermeidung und Entwicklung von Schleichverkehren durch geeignete
Maßnahmen dafür Sorge zu tragen (wirksam zu unterbinden), dass der Ziel- und Quellverkehr
über die vorhandenen Gemeindestraßen und nicht über das vorhandene Wirtschaftswegenetz 14erfolgt. Dies gilt gleichermaßen für den während der Bauphase auftretenden Baustellenver
kehr.

Für die Entwässerung des anfallenden unverschmutzten, nicht zu versickernden Oberflächen-
wässer und für evtl. Notüberläufe sind unbedingt Lösungen ohne Inanspruchnahme bzw. Mit-
benutzung der Straßenentwässerungseinrichtungen zu suchen.

Die bestehende Straßenentwässerungseinrichtung bzw. breitflächige Entwässerung der klas
sifizierten Straße dürfen durch Bauvorhaben sowie die damit verbundenen Maßnahmen nicht
beeinträchtigt werden. Es dürfen keinerlei Veränderungen ohne Zustimmung vorgenommen
werden .

Bei einer Verlegung von Stromkabel, Leitungen, Kanal usw. im Bankett, einer Bundes-, Lan-
des- und/oder Kreisstraße handelt es sich um eine eventuelle Inanspruchnahme von Straßen-
eigentum. Vor Beginn der Arbeiten an der Straße ist es erforderlich, dass zwischen dem An-
tragsteller/der Antragstellerin und dem Straßenbaulastträger ein entsprechender Gestattungs
vertrag abgeschlossen bzw. eine Aufbruchgenehmigung erteilt wird, und darüber hinaus die
technischen Details der Leitungsverlegung abgestimmt werden. Weiterhin ist uns auch die
Verlegung von Kabeln und Leitungen im Bereich der Baubeschränkungszone klassifizierter
Straßen (parallel zur klassifizierten Straße) anzuzeigen.

Während der Bauarbeiten und der Unterhaltung in Zukunft darf der öffentliche Verkehrsraum
der klassifizierten Straßen weder eingeschränkt noch verschmutzt werden. Der Straßenver
kehr darf weder behindert noch gefährdet werden, insbesondere nicht durch Abstellen von
Geräten und durch das Ablagern von Baumaterialien auf Straßeneigentum. Der Erlaubnisneh
mer ist verpflichtet, Verunreinigungen der klassifizierten Straßen, die im Zufahrtsbereich durch
die Benutzung verursacht werden, unverzüglich auf seine Kosten zu beseitigen.
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Es wird darauf hingewiesen, dass bei der zulässigen Installation von Sonnenkollektoren und
Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen der Wohngebäude von seitens des Vorhabenträ
gers in eigener Zuständigkeit der Gewährleistungsnachweis zu führen ist, dass bei allen Son
nenständen eine Blendbeeinträchtigung des fließenden Verkehrs im Zuge der umliegenden
klassifizierten Straßen ausgeschlossen ist. Sofern es nach der Installation der Module zu
Blendwirkungen durch Lichtreflektionen kommen sollte, sind seitens der Ortsgemeinde bzw.
des Vorhabenträgers entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um gefährdende Ein-
wirkungen auf die Verkehrsteilnehmer zu unterbinden.

Bepflanzungen und Bebauungen dürfen keine Sichtbehinderung und damit einhergehend
keine Verkehrsgefährdung darstellen; die Sichtdreiecke in den Zufahrtsbereichen sind auf
Dauer von Bewuchs und einer Bebauung freizuhalten.

4.13 Verbotstatbestände gemäß §44 BNatSchG

Die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß §44 BNatSchG sind bei allen Neubau-
/Anbau-/Umbau-/Sanierungs- und Abrissmaßnahmen zu beachten sind, damit auch bei spä
teren Baumaßnahmen nicht gegen - derzeit nicht ersichtliche — artenschutzrechtliche Verbote
des § 44 BNatSchG verstoßen wird. Im Fall von Umbau- und Abrissarbeiten an den bestehen-
den Gebäuden gelten unabhängig von Festsetzungen des Bebauungsplans auch bereits für
den heutigen Bestand die Vorschriften des § 24 Abs. 3 Landesnaturschutzgesetzes:

„ Vor einer Bau-, Sanierungs- oderAbrissmaßnahme an vorhandenen baulichen 15
Anlagen im Sinne der Landesbauordnung, bei denen erwartet werden kann,
dass sie als Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im Sinne des 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG für besonders geschützte Arten dienen, ist die Anlage auf das Vor-
kommen dieser besonders geschützten Arten zu untersuchen. Das Ergebnis ist
der unteren Naturschutzbehörde rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme mitzu
teilen. Werden Vorkommen festgestellt, ist auch ein Plan zum Erhalt oder Ersatz
der Lebensstätte oder zur Umsiedlung der Tiere vorzulegen.“

4. 14 Sta rkregenvorsorge

Gemäß der Sturzflutgefahrenkarten des Landes Rheinland-Pfalz ist das Plangebiet im Falle
eines Starkregenereignisses stark gefährdet.

Annahme für diese Aussage ist ein außergewöhnliches Starkregenereignis mit einer Regen-
dauer von einer Stunde (SRI 7). In Rheinland-Pfalz entspricht dies einer Regenmenge von ca.
40 - 47 mm (bzw. l/m2) in einer Stunde. Im Falle eines solchen Ereignisses werden für Teile
des Plangebietes Wassertiefen zwischen 30 und 100 cm mit einer Fließgeschwindigkeit zwi
schen 0,5 - 2 m/s erreicht.

Die Errichtung von Neubauten sollte in einer an mögliche Überflutungen angepassten Bau-
weise erfolgen. Abflussrinnen sollten von Bebauung freigehalten werden und geeignete Maß-
nahmen (wie z.B. Notwasserwege) ergriffen werden, sodass ein möglichst schadloser Abfluss
des Wassers durch die Bebauung gewährleistet werden kann. An vorhandenen Bauwerken
sollten ggf. Maßnahmen zum privaten Objektschutz umgesetzt werden. Gemäß § 5 Abs. 2
WHG ist jede Person im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren verpflichtet,
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Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensmin
derung zu treffen.

4.15 Westnetz (Hochspannungsfreileitung)

Die Hochspannungsfreileitungen werden mit Leitungsmittellinie, Maststandorten und Schutz-
streifengrenzen nachrichtlich im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes dargestellt.

Aufgrund des Abstands zwischen den unteren Leiterseilen und des vorhandenen Geländes,
ist im Bereich der Schutzstreifen der Hochspannungsfreileitungen nur eine Bebauung mit ge
ringer Gebäudehöhe (z. B Garagen) möglich.

Im Schutzstreifen der Leitungen dürfen nur solche Anpflanzungen vorgenommen werden, die
eine Endwuchshöhe von maximal 3,00 m erreichen.

Um die Maste herum muss eine Fläche mit einem Radius von 1 5,00 m von jeglicher Bebauung
und Bepflanzung freigehalten werden. Dieser Bereich kann teilweise als Parkplatz oder Stell-
platzfläche genutzt werden. Bei solch einer Nutzung ist der Mast durch geeignete Maßnahmen
gegen versehentliches Anfahren zu sichern.

Durch höherwachsende Gehölze, die in den Randbereichen bzw. außerhalb der Leitungs
schutzstreifen angepflanzt werden, besteht die Gefahr, dass durch einen eventuellen Bau-
mumbruch die Hochspannungsfreileitungen beschädigt werden. Aus diesem Grund bitten wir
Sie zu veranlassen, dass in diesen Bereichen Gehölze zur Anpflanzung kommen, die in den 16
Endwuchshöhen gestaffelt sind. Anderenfalls wird eine Schutzstreifenverbreiterung erforder
lich. Sollten dennoch Anpflanzungen odersonstigerAufwuchs eine die Leitungen gefährdende
Höhe erreichen, ist der Rückschnitt durch den Grundstückseigentümer/den Bauherrn auf seine
Kosten durchzuführen bzw. zu veranlassen. Kommt der Grundstückseigentümer/der Bauherr
der vorgenannten Verpflichtung trotz schriftlicher Aufforderung und Setzen einer angemesse
nen Frist nicht nach, so ist die Westnetz GmbH berechtigt, den erforderlichen Rückschnitt zu
Lasten des Eigentümers/des Bauherrn durchführen zu lassen.

Die Leitungen und die Maststandorte müssen jederzeit zugänglich bleiben, insbesondere ist
eine Zufahrt auch für schwere Fahrzeuge zu gewährleisten. Alle die Hochspannungsfreileitung
gefährdenden Maßnahmen sind untersagt.

Von den einzelnen ggf. auch nicht genehmigungspflichtigen Bauvorhaben im Schutzstreifen
der Leitung bzw. in unmittelbarer Nähe dazu sind der Westnetz GmbH Bauunterlagen (Lage
pläne und Schnittzeichnungen mit Höhenangaben in m über NN) zur Prüfung und abschlie
ßenden Stellungnahme bzw. dem Abschluss einer Vereinbarung mit dem Grundstückseigen
tümer/Bauherrn zuzusenden. Alle geplanten Maßnahmen bedürfen der Zustimmung der West
netz GmbH.
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5 Pflanzenliste

Nachfolgend sind vor allem Bäume, Sträucher und sonstige Bepflanzungen zusammenge
stellt, die sich nach den Kriterien einer standortgemäßen Artenzusammensetzung besonders
für die Verwendung im Plangebiet eignen. Bei den aufgeführten Arten handelt es sich um eine
nicht abgeschlossene Vorschlagsliste, die durch Bäume, Sträucher und Kletterpflanzen ver
gleichbarer Arten — im Sinne von regional typischen Bauerngartengehölzen - erweitert werden
können.

Eine Gliederung nach unterschiedlichen Baumgrößen oder -formen erfolgt nicht.

Infolge des Klimawandels sind trockenresistente Laubgehölze zu bevorzugen.

Die Arten, die gepflanzt werden, bedürfen einer Überprüfung in Bezug auf einzuhaltende Mm-
destgrenzabstände nach der Nachbarrechtsbestimmungen des Landes.

In § 40 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG wird geregelt, dass die Verwendung von Ansaaten und Pflan
zen aus anderen, als den jeweilig örtlichen Vorkommensgebieten der Genehmigung bedarf.

Für den Landkreis Bad Kreuznach sind ausschließlich Saaten und Pflanzen des Herkunftsge
biets 9 „Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland “zu verwenden.

Obstbäume

Malus domestica (Apfelbaum)

Prunus avium juliana (Kirsche)

Prunus cerasifera (Pflaume)

Prunus cerasus (Sauerkirsche)

Prunus domestica (Zwetschge)

Prunus syriaca (Mirabelle)

Pyrus communis (Birnbaum)

Wildobst

Castanea sativa (Kastanie)

Juglans regia (Nussbaum)

Malus sylvestris (Holz-Apfel)

Pyrus pyraster (Wild-Birne)

Sorbus aucuparia (Eberesche)

Sorbus domestica (Speierling)

Sträucher und Heckengehölze

Acer campestre (Feld-Ahorn)

Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel)

Corylus avellana (Haselnuss)

Euonymus europaea (Pfaffenhütchen)

Prunus spinosa (Schlehe)

Ligustrum vulgare (Liguster)

Rosa spec. (Rosen)

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)

Solitärbäume

Acer pseudoplatanus (Bergahorn)

Acer platanoides (Spitzahorn)

Aesculus hippocastanum (Rosskastanie)

Betula pendula (Hängebirke)

Carpinus betulus (Hainbuche)

Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)

Juglans regia (Walnuss)

Quercus robur (Stieleiche)

Tilia cordata (Winterlinde)

Ulmus minor (Feldulme)
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Gehölze für Privatgärten
Einzelbäume

Acer pseudoplatanus (Bergahorn)

Acer platanoides (Spitzahorn)

Aesculus hippocastanum (Rosskastanie)

Betula pendula (Hängebirke)

Carpinus betulus (Hainbuche)

Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)

Juglans regia (Walnuss)

Quercus robur (Stieleiche)

Tilia cordata (Winterlinde)

Ulmus minor (Feldulme)

Straßenbäume
Acer platanoides ‘Cieveland‘ (Spitz-Ahorn)

Fraxinus excelsior ‘Westhof‘s‘ (Esche)

Tilia cordata ‘Greenspire‘ (Winter-Linde)

Sträucher

Cornus mas (Kornelkirsche)

Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel)

Euonymus europaea (Pfaffenhütchen)

Rosa spec. (Rosen)

Sorbus torminalis (Eisbeere)

Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)

Ungiftige Sträucher

Crataegus monogyna (Weißdorn)

Corylus avellana (Haselnuss)

Cornus sanguinea (Blutroter Hartriegel)

Ligustrum vulgare (Liguster)

Rosa spec. (Rosen)

Prunus spinosa (Schlehe)

Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)

Immergrüne Sträucher

Prunus laurocerasus (Kischlorbeer)

llex aquifolium (Stechpalme)

Lonicera pileata (Heckenkirsche)

Pyracnatha coccinea (Feuerdorn)

Elaeagnus ebbingei (Ölweide)

Wandbegrünung
Clematis vitalba (Weinrebe)

Polygonum aubertii (Knäterich)

Vitis vinifera (Weinrebe)

Lonicera henrii (Immergrünes Geißblatt)
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